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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Soziales und gesellschaftliche Integration 
GZ:       

GRDrs 591/2023 
      
 

Stuttgart, 22.06.2023 

Ausbau der städtisch geförderten Deutschkurse mit Kinderbetreuung 
ab 2024 

Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2024/2025 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Internationaler Ausschuss 
      

Kenntnisnahme 
      

öffentlich 
      

19.07.2023 
      

Bericht

„Mama lernt Deutsch“-Sprachkurs-Erweiterung: 
Die Ausweitung und Etablierung von 6 zusätzlichen Standorten für das städtische Sprach-
kurs-Programm „Mama lernt Deutsch“ (GRDrs 123/2023) wird in 2024 um 10 weitere 
Standorte bzw. Kursangebote ergänzt. Für die Implementierung der „Mama lernt 
Deutsch“-Kurse an neuen Standorten – insbesondere Schulen, Kitas, Kinder- und Famili-
enzentren – ist die in 2023 erfolgte höhere Finanzierung der Kurse (Garantievergütung 
auf der Basis von 12 Teilnehmenden, Kooperationspauschale, Honoraranpassung für die 
Lehrkräfte) auch 2024 ff. notwendig, damit auch weitere Sprachkursträger für das nieder-
schwellige Angebot gewonnen werden können. Zu den bereits für 2024 ff. eingestellten 
jährlichen Budgetmitteln in Höhe von 140.000 EUR ergibt sich ein jährlicher Mehrbedarf 
von 134.000 EUR. 
Die bereits eingestellten 140.000 EUR p.a. sind Bestandteil des Projektetats von SI-IP 
i.H.v. 240.000 EUR (Amtsbereich 8107030). 
 
 
Kursbegleitende Kinderbetreuung: 
Aufgrund der neuen Standorte und der Fortführung der in 2023 erfolgten Kostenanpas-
sung der kursbegleitenden Kinderbetreuung (GRDrs 123/2023) ergibt sich zu den bisher 
bereitgestellten Haushaltsmitteln von 90.000 EUR p.a. ein jährlicher Mehrbedarf von 
62.100 EUR. 
 
 
Niederschwellige Deutschkurs-Angebote: 
Die ab 2023 ergänzend zu den oben dargestellten „Mama lernt Deutsch“-Kursen einge-
richteten niederschwelligen Deutschkurse (GRDrs 123/2023) stellen ein zusätzliches fle-
xibles Sprachkursangebot für Menschen mit Migrationshintergrund dar, die sehr lange auf 
einen Deutschkurs warten müssen bzw. für die es aufgrund ihrer individuellen Situation 
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(Vorkurse für Geflüchtete, Deutschkurse für Ältere mit thematischen Schwerpunkt, 
Sprachcafè) ansonsten kein Angebot gegeben ist. Da hierfür noch keine Haushaltsmittel 
vorhanden sind, ergibt sich ein jährlicher Mehrbedarf von 50.000 EUR. 
 
 
 
Stellenbedarf SI-IP: 
Der personelle Mehraufwand für die Konzeption und Koordination der erweiterten und zu-
sätzlichen Kursformate ist mit dem vorhandenen Stellenumfang nicht abzudecken. Im 
Rahmen der GRDrs 123/2023 ist die Stellenermächtigung 2023 für 1,0 VZK in EG 11 er-
folgt, um die Ausweitung von weiteren 6 Standorten umsetzen zu können, so dass an-
stelle von 460 Personen (Stand 2022) 900 Personen mit städtischen Deutschkursen ver-
sorgt werden können. Damit in 2024 eine nächste Erweiterung um weitere 10 Standorte 
bzw. Kurse erfolgen kann und das städtische Sprachkursprogramm nachhaltig implemen-
tiert und koordiniert werden kann, ist ein unbefristeter Stellenbedarf in Form der in 2023 
erfolgten Ermächtigung gegeben. 
 
 
Nachdem auch für 2024 ff. mit einem weiterhin hohen Zuzug von Migrant*innen mit und 
ohne Fluchthintergrund und einem weiterhin eher ansteigenden Bedarf an (städtischen) 
Deutschkursen auszugehen ist, sind die aufgeführten Mehrbedarfe unentbehrlich, um das 
aktuelle Qualitätsniveau halten und den zu erwartenden Entwicklungen anpassen zu kön-
nen, da ansonsten lediglich die Budgetmittel in Höhe der Haushaltsmittel in 2022 zur Ver-
fügung stehen würden, allein jedoch die Zahl der Geflüchteten damals lediglich 40% vom 
aktuellen Stand ausgemacht hat. 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen

 

Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen und Erträge): 
 

Maßnahme/Kontengr. 
2024 
TEUR 

2025 
TEUR 

2026 
TEUR 

2027 
TEUR 

2028 
TEUR 

2029 ff. 
TEUR 

Mama lernt Deutsch-
Kurserweiterung, Kto.gr. 
440 

134 134 134 134 134  

Kursbegleitende Kinderbe-
treuung, Kto.gr. 440 

62 62 62 62 62  

Niederschwellige 
Deutschangebote, Kto.gr. 
440 

50 50 50 50 50  

Finanzbedarf 246 246 246 246 246  
(ohne Folgekosten aus Einzelmaßnahmen, Investitionen oder zusätzlichen Stellen – diese bitte gesondert darstellen) 
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Für diesen Zweck im Haushalt/Finanzplan bisher bereitgestellte Mittel: 
 

Maßnahme/Kontengr. 
2024 
TEUR 

2025 
TEUR 

2026 
TEUR 

2027 
TEUR 

2028 
TEUR 

2029 ff. 
TEUR 

Mama lernt Deutsch-
Kurserweiterung, Kto.gr. 
440 

140 140 140 140 140  

Kursbegleitende Kinderbe-
treuung, Kto.gr. 440 

90 90 90 90 90  

       

 

Finanzhaushalt / Neue Investitionen (zusätzliche Ein-/Auszahlungen): 
 

(Bezeichnung Vorhaben/ Maßnahme) 
Möglicher Baubeginn im Jahr:  

Geplante Inbetriebnahme im Jahr:  

 Summe 
TEUR 

2024 
TEUR 

2025 
TEUR 

2026 
TEUR 

2027 
TEUR 

2028 
TEUR 

2029 ff. 
TEUR 

Einzahlungen        

Auszahlungen        

Finanzbedarf        

 

Stellenbedarf (Mehrungen und Minderungen): 
 

Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich 

Anzahl Stellen zum Stellenplan 

2024 2025 später 

Sachbearbeiter/-in, EG 11, Koordination Sprachförderung, Mehrung 1,0   

    

    

 

Folgekosten (aus oben dargestellten Maßnahmen und evtl. Stellenschaffungen): 
 

Kostengruppe  
2024 
TEUR 

2025 
TEUR 

2026 
TEUR 

2027 
TEUR 

2028 
TEUR 

2029 ff. 
TEUR 

Laufende Erlöse       

Personalkosten 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3  

Sachkosten 246 246 246 246 246  

Abschreibungen       

Kalkulatorische Verzinsung       

Summe Folgekosten 335,3 335,3 335,3 335,3 335,3  
(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!) 

 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Für die weitere Ausweitung der Kursangebote in 2024 sowie die Konzeption und 
Koordination der in 2023 und 2024 erweiterten und zusätzlichen Kursangebote hat die 
Abteilung Integrationspolitik im Stellenplanverfahren 2024/2025 einen Stellenplanan-trag 
gestellt. Der mit GRDrs 123/2023 beschlossene Ausbau der städtischen Deutschkurse 
und die kursbegleitende Kinderbetreuung könnte mit dem vorhande-nen Personal nicht 
geleistet werden. Ob das zusätzliche Personal benötigt wird hängt davon ab, ob 
zusätzliche Haushaltsmittel beschlossen werden.  
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Die Referate AKR und WFB haben Kenntnis genommen. Haushalts- und stellenrelevante 
Beschlüsse können erst im Rahmen der Haushaltsplanberatungen erfolgen. 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

      

Erledigte Anfragen/Anträge: 
      

 
Dr. Alexandra Sußmann 
Bürgermeisterin 

Anlagen 

--- 
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Anlage 1 zu GRDrs 591/2023 
 
<Anlagen> 
 
   


